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Heinz Kleger

Auf dem Weg zur europäischen Verfassung
Demokratie und Föderalismus

Am 12. Januar 1999 intensivierte der deutsche Aussenminister Joschka
Fischer (von der Regierungsseite her) vor dem Europäischen Parlament in
Strassburg die seit Abschluss des Maastricht-Vertrages fällige Debatte über
die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Europäischen Union. Im Kern
geht es darum, wie eine möglichst bürgernahe Union der Völker nun
aussehen kann. Maastricht hat die weitere Entwicklung der Integration den
Regierungskonferenzen anheimgegeben, was Amsterdam 1977 und Nizza
2000 deutlich vor Augen führten. Der erste Schritt ins Neuland transnat/'o-
na/er Demokratie wurde indes mit der Europäischen Grundrechtecharta
getan, wie es Fischer in Strassburg vorgeschlagen hat. Dem folgte die
Verfahrensänderung mit dem Konvent, der nicht nur auf seltene Weise
schnell und erfolgreich arbeitete, sondern ebenso durch breiteren Einbezug
von Gesprächspartnern die Methode der Regierungskonferenzen durch-
brach. Diesen Schritt auf dem Weg eines Verfassungsprozesses hat inzwi-
sehen der deutsche Bundespräsident Johannes Rau mit seiner Erklärung am
4. April 2001 vor dem Europaparlament bekräftigt.'

Eine europäische Verfassung soll festlegen, dass eine „Föderation der
Nationalstaaten" aufgebaut wird. Gerade diese besagte neuartige Föderati-
on, die mit der „Euro-Schicksalsgemeinschaft", dem Schengener Abkom-
men und der Unionsbürgerschaft in gewisser Weise bereits Realität gewor-
den ist, benötigt indes eine Verfassung, die vor allem die Zuständigkeiten
der verschiedenen Ebenen zu klären hat. Eine europäische Verfassung
enthält Rau zufolge drei Teile: die erwähnte Grundrechtecharta, wie sie auf
dem Gipfel von Nizza feierlich proklamiert worden ist; eine Kompetenzab-
grenzung, welche das Prinzip der Subsidiarität breiter verankert sowie das

künftige institutionelle Gefüge der EU. Anstelle der komplizierten Verträge
dient eine Verfassung zudem vor allem den Bürgern und Bürgerinnen
Europas, um Verständnis für das Projekt der Europäischen Union gewinnen
zu können. Die Union ist bereits ein politisches Gemeinwesen, das weder
(kritisch) als Superstaat noch (verharmlosend) als Staatenbund richtig
beschrieben ist. Dieses Gemeinwesen bedarf allerdings im Zuge der Oster-
Weiterung einer neuen Integrationsinitiative - Europa ist eine ständige
Baustelle. In diesem Zusammenhang kann eine demokratische Verfas-
sungsinitiative identitäts- und legitimitätsstiftend wirken.

Jacques Delors' Formel einer „fédération des Etats-nations" verdeckt
freilich den Widerspruch zwischen Nationalstaat und Föderation. Fischers
Rede an der Humboldt-Universität am 12. Mai 2000, welche die vorherr-
sehende Rolle der nationalen Regierungen nicht in Frage stellte - „nur wenn
die Europäische Union die Nationalstaaten mitnimmt, wird ein solches
Projekt machbar sein" -, versuchte gewissermassen das nat/ona/e und
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po,st«atfona/e ewropäwc/ze Denfcen zu vermitteln.- Missverständnisse, die
aus unterschiedlichen politischen Kulturen und programmatischen Ansprü-
chen herrühren, gibt es freilich noch genug. Sie beziehen sich zunächst auf
politische Grundbegriffe wie Nation, Demokratie, Staat, Souveränität,
Föderalismus, Solidarität und Subsidiarität, die allesamt zu historisieren
sind, da historische und politische Aufklärung Hand in Hand gehen. Gleich-
wohl hat eine konstruktive europapolitische Diskussion begonnen, welche
einen Vergleich verschiedener Denkmodelle erlaubt. Bei diesem Vergleich
fallen nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten ins Auge.
Darüber hinaus gibt es aufgrund neuer Herausforderungen und Situationen
auch neue Konvergenzen wie Divergenzen, die zu beachten sind.

Die französische Antwort auf die deutschen Vorschläge gaben der gaullisti-
sehe Staatspräsident Jacques Chirac in seiner Rede vor dem Deutschen
Bundestag am 27. Juni 2000- und der sozialistische Premierminister Lionel
Jospin^ am 28. Mai 2001, die bis zur Wahl 2002 in einer cohabitation
regieren. In den Grundprinzipien weichen sie nicht weit voneinander ab.
Beide setzen sich für eine Klärung der Zuständigkeiten in der EU und deren
Verankerung in einer Verfassung ein; für beide bedeutet Demokratisierung
der EU vor allem intensivere Beteiligung der nationalen Parlamente am
Brüsseler Entscheidungsprozess, wobei die zentrale Entscheidungsmacht
beim Ministerrat bleiben soll. Es ist französische Tendenz, die Brüsseler
Kommission zu entwerten; in Chiracs Rede wurde sie nicht ein einziges Mal
erwähnt. Was die politische Programmatik im engeren Sinne angeht, so geht
Jospin freilich mit seinen Ausführungen über das „europäische Gesell-
schaftsmodell" weit über Chirac hinaus: „a wide arc of left-wing ambitions
for Europe's future... with perspectives that swept from harmonize working
conditions and universal access to schooling abroad to a so-called economic
government that would serve as a political watchman over the independent
European Central Bank."''

Aufgrund dieser politischen Stossrichtung erscheint das Dokument aus
britischer Sicht „less than a real plan for the EU because it excluded the
instincts of vast numbers of European moderates, centrists and rightists.
Im übrigen ist es „Europe-as-usual": „more intergovernmental politics, more
committees, more subsidies (for European culture), more agencies (a police
force, a European prosecutor), more rules (harmonization of corporate taxs),
more restrictions (on tax advantages in individual member countries and on
trade competition in the world beyond), and a force melting-pot initiative like
a transnational multilingual European television network. Ein dritter Punkt
kommt typischerweise aus französischer Warte noch hinzu: Sie sieht -
anders als die britische und die deutsche Sicht - in Europas Zukunft keinen
Platz für die Zusammenarbeit mit den USA. Im Gegenteil: das Negativbei-
spiel für das, was Jospin vorschlägt, ist die USA: ihr Unilateralismus, ihr
Kapitalismus sowie ihre Menschenrechtsverletzungen.

Wir haben mithin zwei Debatten voneinander zu unterscheiden, die nicht
immer zu trennen sind: eine grundsätzliche über die europäische Bürgerge-
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Seilschaft und eine mehr parteipolitisch-programmatische über das europäi-
sehe Gesellschaftsmodell. Beim ersten Modell stehen Freiheit und Selbst-
bestimmung von Bürgern und Bürgerschaften im Zentrum (polity), beim
zweiten Modell geht es um Politiken (policies). Letzterem eignet ein Zug
zur technokratischen Gesellschaftsplanung (bei welcher der zentralisieren-
de Staat mit seinen Eliten und Experten die Hauptrolle spielt), während die
Idee der Bürgergesellschaft impliziert, dass die Bürger selber bestimmen,
wie sie regiert werden wollen (verfassungsdemokratische Bürgergesell-
Schaft). Natürlich hängen „Bürgergesellschaft" und „europäisches Gesell-
schaftsmodell" auch wieder auf engste zusammen, es sollte jedoch bewusst
festgehalten werden, dass Bestimmungen des einen Modells Konsequenzen
für das andere nach sich ziehen. Obwohl fast alle Grundlagentexte diese

Begriffe verwenden, unterbleiben solche Reflexionen.
In Bezug auf die erwähnten Grundsätze weisen die französischen Über-

legungen durchaus Parallelen mit denen Fischers auf, nicht jedoch mit dem
bundesstaatlichen Entwurf „Verantwortung für Europa" von Kanzler Schrö-
der, den dieser am 30. April 2001 als Leitantrag* für den Bundesparteitag
der SPD in Nürnberg vorgelegt hatte, worin ausdrücklich ein föderalistisch
integriertes Europa skizziert wird. Schröders Vorschläge sehen unter ande-

rem den Ausbau der EU-Kommission zu einer europäischen Regierung, die
Umwandlung des Europäischen Rates zu einer Staatenkammer sowie ein
starkes Europäisches Parlament mit Budgethoheit vor.

Weiterhin ist sowohl von Europa als einem „Gesellschaftsmodell", das

modernisiert werden soll, als auch von einer „europäischen Bürgergesell-
schaft" die Rede. Als ein bedeutender Beitrag zur Identitätsstiftung dieser
Bürgergesellschaft wird die Grirnüfrec/ztec/iarfa herausgestellt. Sie wird als
das „Wertefundament der Europäischen Union" bezeichnet sowie als „Be-
ginn der Diskussion um eine europäische Verfassung" gesehen, an deren

Spitze sie künftig stehen soll. Mehr wird über eine europäische Verfassung
allerdings nicht gesagt, viel dagegen über eine klare Aufgabenteilung. Die
deutsche Bundesregierung rechnet es sich als Verdienst an, „in Nizza die
Partner von der Notwendigkeit" überzeugt zu haben, „auf einer weiteren
Reformkonferenz der EU im Jahre 2004 eine genauere, dem Subsidiaritäts-
prinzip entsprechende Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der EU
und den Mitgliedstaaten vorzunehmen".

Das Echo auf Jospins lang erwartete Rede, womit dieser direkt auf Bundes-
kanzler Schröder replizierte, fiel im Aussenministerium nicht zufällig
wesentlich besser aus als im Kanzleramt: Fischer nannte sie einen „bedeu-
tenden Beitrag" zur aktuellen Debatte, der in die „richtige Richtung" geht.
Ebenso wie Fischer die unvermeidliche Rolle der Nationalstaaten (gegen
harsche Krititik aus den eigenen Reihen) eingesehen hat, so hält er die
Übertragbarkeit des deutschen Föderalismus auf die EU à la Schröder zwar
für wünschenswert, aber nicht für machbar. Denn: Wer sonst will dieses

System? Dazu kommt: Die deutschen Bundesländer selber kämpfen gegen
die Entföderalisierung der bundesstaatlichen Ordnung.® Ihr Anliegen der
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Kompetenzabgrenzung (gegen den Kompetenzsog der „Fachbruderschaf-
ten") und für bürgernahe demokratische Verantwortlichkeit ist aufs engste
mit dem europäischen Verfassungsprojekt verknüpft.'®

Für Jospin (ebenso wie für Blair) ist das Modell der Bundesrepublik,
welches die Nationalstaaten auf die Stufe der deutschen Bundesländer
zurückstufen würde, kein Modell für Europa: „II y a les nations, fortes,
vivantes, attachées à leur identité, qui font la richesse de notre continent."' '

Zusammen mit dem britischen Premierminister befürwortet Jospin eine
vermehrte zwischenstaatliche Zusammenarbeit der Regierungen im Rah-
men eines Staatenbundes. Blair hatte in seiner weithin vergessenen Rede
über die politische Zukunft Europas am 6.10.2000 in Warschau für eine

„Supermacht Europa, aber keinen Superstaat Europa" geworben. ' - In einer
Welt mit der Macht der USA, neuen Bündnissen, sich entwickelnden
mächtigen Nationen wie China, Indien und Japan, machtvollen neuen
regionalen Blöcken wie zum Beispiel ASEA, wollen Europas Bürger, so die
britische Rhetorik, „ein starkes und vereintes Europa". Es geht Blair zufolge
nicht einfach nur um Frieden, sondern um die „Bildung kollektiver Macht",
mit anderen Worten: es geht um ein starkes Britannien in einem starken
Europa. Die demokratische Legitimation ist dabei nach wie vor auch ein
Thema, weswegen es einen „Superstaat Europa", den er mit dem „klassi-
sehen föderalistischen Modell" gleichsetzt, nicht geben darf und nicht
geben kann. Die „primären Quellen der demokratischen Legitimation"
bleiben vielmehr die „direkt gewählten und repräsentativen Institutionen
der Nationen Europas". Das bedeutet jedoch nicht, „dass Europa nicht in
künftigen Generationen seinen eigenen starken Demos' oder eine eigene
Po/itie entwickeln könnte, aber das ist bisher nicht geschehen". Und:
„Nationen wie Polen, die so hart gekämpft haben, Staatlichkeit zu bekom-
men, deren Bürger deswegen ihr Blut vergossen haben, werden sie nicht so

leicht aufgeben." „Die EU wird eine einmalige Kombination aus

Intergouvernementalem und Supranationalem bleiben".
Blair spricht sich unmissverständlich für ein „Europa der freien, unab-

hängigen und souveränen Nationen" aus. Gleichwohl wird konzediert, dass

„über die Frage einer europäischen Verfassung eine wichtige Debatte im
Gange ist". Die Problemsituation wird selbstverständlich vor dem Traditi-
onshintergrund britischen politischen Denkens wahrgenommen, so dass die
Debatte über Verfassung „nicht unbedingt zu einem rechtsverbindlichen
Einzeldokument namens Verfassung führen muss". Angesichts der Kom-
plexität der EU wird sich deren Verfassung vielmehr, so Blair, in einer
„Anzahl verschiedener Verträge, Gesetze und Präzedenzfälle" finden -
genau wie die britische. Wünschenswert und realistisch ist deswegen eine
Art „Charta der Kompetenzen" als politische (und nichtjuristische) Grund-
satzerklärung, die den Bürgern verständlich und nützlich wäre.

Die französische Lesart einer „Föderation der Nationalstaaten" meint aus-
buchstabiert natürlich ebenfalls freie, unabhängige und souveräne Natio-
nen. Allerdings bedeutet allein schon die Idee einer europäischen Verfas-
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sung, wie sie Chirac ins Spiel gebracht und sein Vordenker Juppé im Senat

untermauert hat, für das französische politische Denken eine kleine Revo-
lution. Chirac schlägt die Verfassung einer „groupe pionnier" vor, „qui
ouvrirait la voie à l'approfondissement des politiques communes, éventu-
ellement par des coopérations hors traité, notamment pour la politique
économique, la défense et la sécurité, la lutte contre criminalité. Ce 'groupe
pionnier' ne devrait pas donner lieu à un noveau traité et à de nouvelles
institutions, si ce n'est un secrétariat, mécanisme de coordination souple
entre les membres du groupe. L'ensemble de ces dispositions ferait l'objet
d'un texte qu'on pourrait appeler 'constitution' et qui pourrait avoir été

préparé soit par un comité des sages soit par une 'convention', comme pour
la charte des droits fondamentaux."

Damit greift Chirac die Idee von Fischer auf, der von einem „Gravitati-
onszentrum" als Kern einer künftigen Verfassung gesprochen hatte, womit
wiederum die lange Zeit heftig bekämpfte Idee eines Europa t/er zwei
Gesc/zvwW/gke/fe« akzeptiert zu sein scheint. Die gemeinsamen Strategie-
Vorstellungen vor allem zwischen Deutschland und Frankreich scheinen
derzeit bis zu einem föderalen Verfassungsvertrag für eine kerneuropäische
Avantgarde, die für neue Mitglieder offen sein will, vorgedrungen zu sein.
Die kleinen Staaten fürchten derweil das Direktorium der grossen, während
die Beitrittskandidaten die Zweiklassengesellschaft befürchten. Die be-
schlossene Osterweiterung ist nicht mit der Süderweiterung der 80er Jahre

(Griechenland, Spanien, Portugal) zu vergleichen, sie wird vieles, wenn
nicht gar alles verändern. Umso mehr ist ein zuverlässiger Rahmen- und
Grundkonsens nötig.

Zwei Fragen stellen sich dann noch für den französischen Aussenmini-
ster Védrine, der bisher am genauesten auf Fischers Berliner Europa-Rede
geantwortet hat: Wie sind die Mitglieder des künftigen harten Kerns auszu-
wählen? „Der Euro-Raum ist beispielsweise nicht der Schengener-Raum und
auch nicht das Europa der Verteidigung."''' Die zweite Frage ist für ihn noch
entscheidender: Welche Zuständigkeiten würden gegebenenfalls der födera-
len Ebene übertragen, und welche würden die Nationalstaaten behalten? „Ich
habe wohl zur Kenntnis genommen, dass Du (Aussenminister Fischer)
vorsichtshalber und zu Recht daran erinnert hattest, dass es nicht darum geht,
die Nationalstaaten aufzugeben; denn Du bist Dir bewusst, dass viele
Europäer auch weiterhin sehr stark mit diesen identitätsstiftenden und
demokratischen Rahmen verbunden sind. Für Frankreich wie für andere ist
dies von wesentlicher Bedeutung. Wenn man aber die Direktwahl eines
Präsidenten der Föderation, der deren Aussen- und Sicherheitspolitik unter
der Kontrolle des Parlaments der Föderation umzusetzen hätte, in Erwägung
zieht, welche Zuständigkeiten verbleiben dann dem Nationalstaat? Welche
Rolle würden die Staats- und Regierungschefs der Länder, die sich dieser
Föderation anschlössen, noch spielen? Um ganz unverblümt zu fragen: Wie
lange gäbe es in Frankreich noch einen Präsidenten der Republik, einen
Premierminister, in Deutschland einen Bundeskanzler und in den anderen
Ländern einen Regierungschef?
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Hier muss man bei der heute noch diffusen Debatte klar Farbe bekennen.
Zu behaupten, man wolle oder man könne die Schaffung einer Föderation
und die Bewahrung der Nationalstaaten miteinander in Einklang bringen,
reicht nicht aus. Im Geist der Subsidiarität wird man genauer prüfen
müssen, ob sich das, was auf der nationalen Ebene verbleiben oder ihr
wieder übertragen werden soll, und das, wofür die Föderation zuständig
wäre, genau bestimmen lässt. Diese Abgrenzung ist unerlässlich. Gerade
diese Organisation ist das Wesensmerkmal einer Föderation; und diejeni-
gen, die der Ausarbeitung einer europäischen Verfassung das Wort reden,
verfolgen das gleiche Ziel."'®

Das republikanische Bewusstsein der französischen Citoyenneté (und an-
derer Bürgerschaften) reicht weiter als der deutsche (genauer gesagt: der
altbundesrepublikanische) Verfassungspatriotismus, was sich unter ande-

rem in den zahlreichen Verfassungsgebungen niederschlägt. Im übrigen hat
Dolf Sternberger mit seinem Begriff des Verfassungspatriotismus aus-
drücklich auf die Beispiele der Schweiz und der USA Bezug genommen.'®
Beide Länder weisen typisch föderative Systeme - „federal systems rather
than a federation of states" - auf, welche die vielfältigen Spannungen unter
anderem durch die Verfassung aufzufangen versuchen. Grossbritannien hat
demgegenüber gar keine Verfassung, auf die sich so etwas wie ein Verfas-
sungspatriotismus überhaupt nur beziehen könnte, so wie sich die alte
Bundesrepublik auf das Grundgesetz bezog.

Zu den unterschiedlichen Verständnissen von Verfassung, Nation und
Souveränität kommt die unterschiedliche Wertung des Födera/Amt« hin-
zu. Während Staat, Verfassung, Nation und Souveränität einerseits durch
„Machtpooling" und „Souveränitätsteilung" sowie andererseits durch „De-
Zentralisierung" und „Regionalisierung" in Bewegung geraten sind, und
Subsidiarität, wiewohl häufig missverstanden, als bürgergesellschaftliches
Konzept zumindest rezipiert ist, bleibt Föderalismus ein schwieriges und
wenig akzeptiertes Wort. In Frankreich ist der Begiff „Föderalismus"
geradezu ,,unbrauchbar"(Chirac), bei vielen Franzosen ist er negativ konno-
tiert und bedeutet nicht weniger als eine Bedrohung der nationalen Einheit
und Souveränität. „Fédérer" und dezentralisieren hiess für die Jakobiner,
die eine und unteilbare revolutionäre Nation, die sie bedroht sahen, zu
zerstören - was zum unerbittlichen Kampf gegen die Girondisten führte,
deren einheitsstiftende Idee der Föderalismus war. Zudem wurde Föderalis-
mus oftmals mit Aristokratie und Feudalität gleichgesetzt.'"

Dass die heutigen Nationalstaaten nur mit Einschränkungen das Muster
demokratischer Legitimation in Europa sein können, bedeutet nicht, dass
diese generell unmöglich ist. Eine Fixierung auf staatstypische Légitima-
tion verstellt den Blick auf innovative Ansätze, die allein der Neuartigkeit
der Union gerecht werden können. Daher ist die These plausibel, dass die
Europäische Union als politisches System sui generis auch als solches

legitimiert werden muss. Dabei muss die demokratische Legitimation
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wiederum nicht völlig unabhängig von Elementen staatstypischer Legiti-
mation erfolgen. Auf die Strukturelemente der Repräsentation (einschlies-
slich demokratischer Verantwortlichkeit) und des Föderalismus wird man
nicht verzichten können (oder wollen). Aber auch eine enropäwche koZ/ek-

f/ve 7c/e«//fäf sowie Mehrheitsentscheidungen können Bestandteile euro-
päischer Demokratie sein. Gerade hier werden jedoch die Besonderheiten
der europäischen Demokratie konzeptionell berücksichtigt werden müssen.

Die europäische Integration ist mehr als nur eine rechtlich kodifizierte
Zusammenarbeit von Staaten, sie zeichnet sich vielmehr durch ein vierfa-
ches „Nebeneinander" aus: das Nebeneinander von einzelnen Staaten und
ihren Gemeinsamkeiten, das Nebeneinander von Staatsvölkern und einem
formalen europäischen Volk sowie aus der Sicht des Bürgers das Nebenein-
ander von Staatsangehörigkeit und Unionsbürgerschaft und schliesslich die
EU selbst als ein Nebeneinander eines Bundes von Staaten und eines
Bundes von Bürgern.

Grundlage europäischer Demokratie ist mithin eine doppelte Repräsen-
tation: der Staaten und der Bürger. Die europäische Besonderheit liegt in der
konkreten Mischung dieser beiden Prinzipien. Gegenwärtig dominieren
trotz des geforderten „Europa der Bürger" eindeutig die Staaten den Integra-
tionsprozess, insbesondere im Verfahren der Vertrags-(Verfassungs-)ände-
rung. Künftig wird es um die stärkere Einbindung und Einflussnahme der

Bürger auf die demokratische Politik gehen. Die Zukunft liegt bei der

Bnrgergese/Zscha/f, auch und gerade in Europa unter den Bedingungen
offener Staatlichkeit.

Auf europäischer Ebene setzt die Identifikation mit den einzelnen Staats-
Völkern der Identifikation mit dem europäischen „Demos" Grenzen. Die
Unionsbürgerschaft begründet eine - allerdings wichtige - Teilidentität.
Der europäische Ethnos wird aber nicht die emotionale Verbundenheit des

Ethnos oder des nationalstaatlichen Demos ersetzen können. Eine europäi-
sehe kollektive Identität existiert nicht anstelle der nationalen und auch
nicht als Summe der nationalen Identitäten, sondern als dünnes und eher
formales Identitätsmuster, das die Legitimationsgrundlage für das Funktio-
nieren des pluralistischen Gemeinwesens EU bildet.

Wirksame Formen demokratischer Beteiligung sind auch im Hinblick
auf die demokratische Verantwortlichkeit von Bedeutung. In der EU gibt es

gegenwärtig das Phänomen der Streuung von Verantwortung für politische
Entscheidungen. Da die EU kein System der Gewaltenteilung aufweist,
sondern eher eine Gewaltenverknüpfung (durch Verbindung von Kompe-
tenzen), wird die Verantwortung auf mehrere Zentren und Akteure verteilt.
Die europäische Exekutive mit einem verflochtenen (fusionierten) Beam-
tenapparat entzieht sich der demokratischen Kontrolle infolge fehlender
Kontrollmechanismen (the system rules over the people, not people over the
system) sowie dadurch, dass das europäische Mehrebenensystem keine
erkennbare Orte der Verantwortung herausgebildet hat. Aus diesem Grund
bietet sich eine weitgehende Kompetenzenteilung zum Zwecke der Wieder-
herstellung von Verantwortlichkeitszuweisung an. Die fusionierte Exeku-
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tive ist nicht nur in demokratischer Hinsicht problematisch, sondern verein-
facht die Zirkulation von Eliten, denn nationale und europäische Beamte
beteiligen sich an einem zirkulären Personenaustauschprozess, was zu einer
Immunisierung der Eliten gegeüber Kritik und Kontrolle durch die Bevöl-
kerung führt.

Eine wichtige Konsequenz einer kollektiven europäischen Identität liegt
schliesslich in der Ermöglichung von Mehrheitsentscheidungen, wenn-
gleich es auf der europäischen Ebene eine stärkere Beschränkung der
Materien geben muss, in denen sich die Staatsvölker einer mit Mehrheit
getroffenen Gemeinschaftsentscheidung unterziehen. Die wichtigste An-
wendung des Einstimmigkeitsprinzips liegt in der Änderung der Grün-
dungsverträge (Verfassungsänderung). Darüber hinaus ist die Gleichwer-
tigkeit aller staatlichen Kulturen zu beachten, sie darf nicht durch Mehr-
heitsentscheidung ausgehebelt werden. Eine europäische Mehrheitsent-
Scheidung muss sodann den Belangen der Minderheit Rechnung tragen und
darf insofern keine Tyrannei der Mehrheit darstellen, sie ist mithin ganz
besonders auf eine sorgfältige Gesamtbetrachtung angewiesen. Hier liegt
die Bedeutung des Europäischen Parlamentes. Weiterhin muss jedes einzel-
ne Volk bei der europäischen Willensbildung selbst mit der Aussicht auf
Erfolg mitwirken können, kein Volk darf zur institutionalisierten Minder-
heit werden - was gegen die Ausbildung stabiler Mehrheiten und für
Bemühungen um tragfähige Kompromisse spricht.

Grundsätzlich ist auch „differenzierte Integration" aufgrund ihrer hohen
Bedeutung für den Integrationsprozess selbst - sowie unter Umständen des

betreffenden Sachbereiches - ein Gegenstand der Verfassungsgebung. Sie
muss mit anderen Worten in ihren grundsätzlichen Aspekten Gegenstand
der Selbstverständigung der Europäerinnen und Europäer sein und im
Zusammenhang mit einer föderalen Union sowie den Grundwerten der
europäischen Politik diskutiert werden. Sowohl grundsätzlich als auch im
Einzelfall darf sie wegen ihrer zentralen Bedeutung nicht das Ergebnis von
ausschliesslich auf Regierungsebene geführten Verhandlungen sein. Es ist
vielmehr sicherzustellen, dass die Gründe für eine differenzierte Integrati-
on, das heisst für das Voranschreiten einiger und das Zurückbleiben ande-

rer, hinreichend schwerwiegend und - sowohl europäisch als auch national

- zustimmungsfähig sind. Generell ist daher jede Form der differenzierten
Integration von einem zustimmenden Votum des Europäischen Pariamen-
tes abhängig zu machen, denn dieses ist als Vertreter aller Völker der

Mitgliedstaaten dem Gemeinschaftsinteresse verpflichtet und daher zu
einer Beurteilung aus Sicht der Gemeinschaft eher in der Lage als der Rat.

Differenzierte Integration darf darüber hinaus nicht zum Verfassungs-
bruch führen, das heisst, sie hat mit den Verträgen und deren Zielsetzungen
vereinbar zu sein. Es ist eine Mindestanzahl von Staaten vorzuschreiben,
nicht jede Gruppe - im Extremfall nur zwei Staaten - darf diesen Weg
beschreiten. Es ist vor allem zu verhindern, dass sie zur Aufweichung des

acquis communitaire führt.
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Föderalismus ist ein Organisationsprinzip, das sich nicht auf den Bun-
desstaat beschränkt, sondern beispielsweise auch Staatenbünde oder inter-
nationale Organisationen umfassen kann. Föderalismus als Prinzip der
dauerhaften, organisatorisch verfestigten Verbindung einzelner, zugleich
weitgehend eigenständig bleibender Teile kann auch gänzlich von der

Organisationsform Staat unabhängig gedacht werden, was in bezug auf
Europa jedoch nicht erforderlich ist.

Eine ewropäwc/ie FoY/eraüo« ist jedoch nicht zwingend ein europäischer
Bundesstaat, sie kann und sie muss sich von einem solchen Staat fundamen-
tal unterscheiden. Fleute ist eine Vorstellung vom Bundesstaat weit verbrei-
tet, die dem Modell eines unitarischen Bundesstaates entspricht und die von
einer Kompetenz-Kompetenz des Bundes ausgeht. Kennzeichnend für die
gegenwärtige Begriffsverwendung, nicht nur im Hinblick auf Europa, ist
eine unzulässige Verengung der Begriffe „föderal", „Föderation" und
„Bundesstaat". Dem lässt sich entgegenhalten, dass auch in der Verbindung
von Staaten die Souveränität in der Schwebe sein kann, und es nicht
zwangsläufig einen Träger der Kompetenz-Kompetenz geben muss.

Ein Bundesstaat ist nicht zwangsläufig unitarisch, ebenso wie eine
Föderation nicht zwangsläufig ein Bundesstaat ist. Mit dem Ziel einer
europäischen Föderation automatisch das Modell des Bundesstaates mit
starkem Bund und schwachen Gliedern zu verbinden, wobei häufig Deutsch-
land als Beispiel angeführt wird, ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Gegenwärtig erfolgt die Auslegung der Verträge einschliesslich der

Kompetenznormen durch den Europäischen Gerichtshof (einem Gemein-
schaftsorgan), nicht jedoch durch die Staaten. Den Staaten obliegt die
Vertragsänderung, die allerdings rechtlich nicht ungebunden und auch

politisch nicht völlig frei ist. Eine Kompetenz-Kompetenz lässt sich bereits
aus der gegenwärtigen Konstruktion nicht herauslesen, weder auf Seiten der
Staaten, noch auf Seiten der Union, wie auch das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt hat.

Eine enropä«c/je Ver/aMimg lässt sich nicht auf die Frage „Was?" reduzie-
ren. Ebenso wichtig sind das „Wer?" und das „Wie?". Das „Was?" bezieht
sich auf die bestehende Herrschaftsausübung aufder Grundlage von Verträ-
gen und lenkt den Blick auf Reformen dieser bestehenden Verfassung. Das

„Wer?" verweist auf die Akteure von Vertrags- bzw. Verfassungsreformen.
Ausgangs- und Bezugspunkt von Herrschaftsausübung - einschliesslich
der Schaffung ihrer Grundlagen - muss auch im europäischen Rahmen der

Bürger sein, der dementsprechend Möglichkeiten der Äusserung seines

Willens und seiner Meinungen bedarf. Europäische Verfassungsgebung ist
daher eine Sache der repräsentativen Institutionen (der nationalen Paria-
mente und des EP) sowie sowohl des nicht organisierten als auch des in
gesellschaftlichen Gruppen (Parteien und Verbänden) organisierten Bür-
gers. Mit dem „Wer?" eng verbunden ist die Frage des „Wie?". Die Arbeit
an der Verfassung bedarf spezieller Formen: einer verfassungsgebenden
Versammlung, der Abstimmung über den erarbeiteten Entwurf (im Paria-
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ment oder per Referendum) einer öffentlichen Diskussion sowie Petitionen.
Die Frage nach einer europäischen Verfassung stellt sich somit als Frage

derevolutionären Weiterentwicklung des Status quo. Unsere Vorsc/z/äge'®
für Inhalt und Merkmale einer europäischen Verfassung lassen sich ab-
schliessend wie folgt zusammenfassen :

- Es muss sich um eine Verfassung auf der Grundlage eines völkerrechtli-
chen Vertrages handeln, was durch den Terminus „Vertragsverfassung"
(bzw. „Verfassungsvertrag") angezeigt wird.
- Die europäische Verfassung ist darüber hinaus eine Komplementärverfas-
sung, die - wie bisher - ergänzend neben den nationalstaatlichen Verfas-
sungen steht.

- Ein transparentes Dokument einer europäischen Verfassung ist durchaus
wünschenswert, weil es Orientierung und Identifikation ermöglicht. Die
identitätsstiftende Intention muss bereits in der Präambel- „Wir, die Völker
Europas" bzw. „Wir, die Bürger Europas" - zum Ausdruck kommen.
Ebenso wichtig ist der Verweis auf das gemeineuropäische Verfassungs-
recht. Die nicht zur Verfassung gehörigen Vertragsinhalte lassen sich in
„Ausführungsbestimmungen" zusammenfassen.

- Institutionell plädieren wir für ein Zwei-Kammern-System mit der Kom-
mission als europäischer Regierung. Das Europäische Parlament wird dem
Rat gleichgestellt, es erhält aber kein Letztentscheidungsrecht und kann
sich demzufolge nicht über den Rat hinwegsetzen. Sowohl im Rat als auch
im Europäischen Parlament wird die Mehrheitsentscheidung zur Regel. Die
demokratietheoretisch problematische und auch politisch schwierige Kon-
stellation der Mehrheitsentscheidung im Rat ohne eine gleichberechtigte
Mitwirkung des Parlamentes wird damit überwunden.

- Eine wichtige Rolle kommt der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips zu.
Eine europäische Union muss an den Grundsätzen des Föderalismus ausge-
richtet werden, auch wenn dieser Terminus selbst nicht allgemein zustim-
mungsfähig ist. Es muss vor allem eine Antwort auf die Frage nach der
föderalen Balance gefunden werden, die dem gegenwärtigen Stand ange-
messen ist, mit der aber zugleich flexibel auf künftige Verschiebungen
reagiert werden kann.

- Die Grundrechtecharta wird rechtsverbindlicher Bestandteil der europäi-
sehen Verfassung.

- Die Verfassungserarbeitung darf nicht länger auf dem Weg der Regie-
rungsverhandlungen erfolgen. Wir empfehlen einen Verfassungskonvent,
der sich aus Vertretern der Staaten - Regierungen, nationale Parlamente,
Regionen - und des Europäischen Parlamentes zusammensetzt. Erforder-
lieh sind zudem intensiv und breit geführte nationale Diskussionen über
diese Verfassung sowie Diskussionen im Europäischen Parlament und im
Konvent, die auf die nationalen Debatten zurückwirken. Die nationalstaat-
liehe Ratizifierung erfolgt entsprechend den nationalen Verfassungstradi-
tionen, wobei gleichzeitig stattfindende nationale Referenden im Hinblick
auf die identitätsstiftende Wirkung sowie den Einbezug der Bürger und
Bürgerinnen wichtig sind.

132 WIDERSPRUCH-41/01



- Die europäische Komplementärverfassung wird nach deren Beitritt auch
in den Kandidatenländern gelten, weswegen ihre zumindest beratende
Teilnahme am Verfassungskonvent selbstverständlich sein sollte.
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